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Gliederung

� Besorgnis über die Zunahme der 
Ereignisse

� Welche konkreten Maßnahmen sind seit 
den Hochwässern 2002 gesetzt worden?

� Was ist noch zu tun?
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Temperatur-Veränderungen

� Sonnblick Zunahme um 1,5 Grad in hundert Jahren

� Zunahme um 3 Grad bis 2040 wird erwartet (am 
Salzburger Festungsberg schon jetzt Weinbau)

� Zahl der Eistage hat sich halbiert

� Zahl der Tropentage über 30 Grad in letzten 20 Jahren 
verdoppelt

� Permafrost taut auf – Berghänge kommen in Bewegung 
(aufwendige Sanierung am Sonnblick)

� Extremereignisse nehmen zu

Klimaveränderungen
verlangen nach Maßnahmen
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Die Temperaturen steigen!

�
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Schärding
Hochwassermarken

Foto: Ref.: 7/2, 

Überörtliche Raumplanung
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Hochwasserereignis 2002
Bereich Golling / Salzachsdlg.-HQ30

Foto: © LGK-Salzburg 12.08.2002
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Foto: © LGK-Salzburg 12.08.2002

Hochwasserereignis 2002
Bereich Kuchl - Bauernhöfe
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Mittersill 2005

Hochwässer mit Überflutungen

1965, 1966, 1991 und 2005

Forderung für Rückhaltebecken bestand seit 20 
Jahren
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Mittersill 2005

Foto: FA 6/61, Schutzwasserwirtschaft 
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Mittersill 2005

Foto: FA 6/61, Schutzwasserwirtschaft 
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� Wohnbauland    6000 m² Überflutungshöhe 2,5m

� Gewerbegebiet  25000m² Überflutungshöhe 1,7m

Hatten wasserrechtliche Bewilligung für Aufschütten im HQ30

Widmungswünsche der 
Gemeindevertretung von Mittersill 
knapp vor dem Hochwasser 2005

Widmungsbegehren wurden von der 
Aufsichtsbehörde 14 Tage vor Hochwasser 

abgelehnt!
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� Bauen in wesentlichen Hochwasserabflussbereichen 
war möglich (nicht in Roter Zone und HQ30-Bereich)

� Bauplatzerklärungen wurden dort erteilt von 
Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften

� Fußbodenoberkante nur 15 cm über HQ 30 – es kam 
aber ein 100-jährliches Hochwasser

� Regionalprogramme enthielten keine Vorsorgeflächen 
für Retention (RP Tennengau 2001 –
Beschlusskriterium)

Was galt bis 2004 in Salzburg
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Bsp. Fußbodenoberkante
im Bautechnikgesetz

� BauTG 1976 § 19 Abs. 4

Die Fußböden von Wohnräumen müssen mind. 15 
cm über der höchstbekannten Hochwasserkote seit 
1900 liegen . An die Stelle dieser Hochwasserkote 
tritt die eines
30-jährlichen Hochwassers , wenn diese 
amtsbekannt ist oder nachgewiesen wird.
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Quelle: http://www.vorarlberg.at

Mittersill – FOK?
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Weitere Probleme die 
Maßnahmen erfordern

� Dauersiedlungsraum ist sehr begrenzt

In Salzburg nur 21 % der Landesfläche

� Bauvorhaben wandern höher hinauf

� Die Alpen werden immer mehr zur Spielwiese und zum Sportgerät, 
Kraftplatz und Energietankstelle  - die inszenierte Gefahr 

� Der Klimawandel wird zur Viagra des Sommertourismus (Belebung)!

� Zunahme der Erlebnisparks, Hüttendörfer in den Hochregionen, 
spektakulären Hotel-Projekte im „Nirwana“

� Damit steigen Risiko und Gefährdung!
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Was geschah nach dem 
Hochwasser 2002

� Fachübergreifende Arbeitsgruppe von 
Landesregierung eingesetzt

� 3 Bereiche

� Hochwasserschutz – Baumaßnahmen und 
Hochwasserrückhalteflächen

� Maßnahmen im RO-Recht, Baurecht, Wasserrecht, 
forstrecht und in der Verwaltungspraxis

� Hochwasserwarnung und Katastrophenschutz

� Bericht – konkrete Formulierungen für 
Gesetzesänderungen
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Eigenes Kapitel über naturräumliche Gefährdungen

� Durch Naturgefahren bedrohte Bereiche sind 
freizuhalten

� Hochwasserabfluss- und –rückhalteräume sollen als 
Vorrang- oder Vorsorgeflächen erhalten und gesichert 
werden 

� Nachhaltiges Oberflächenwassermanagement im 
Rahmen der Siedlungsentwicklung

� Flächen für Schutzmaßnahmen sollen gesichert werden

Landesentwicklungsprogramm 
2003 geändert
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Landesentwicklungsprogramm 
2003

� Maßnahmen, Maßnahmenträger und Instrumente 
klar definiert

� z. B. für Vorrang- und Vorsorgeflächenfreihaltung und 
Sicherung

� Maßnahmenträger - Bund, Land, Regionalverband, 
Gemeinde

� Instrumente – Schutzwasserwirtschaftliche 
Grundsatzkonzepte, Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne, 
Regionalprogramm, REK, Flächenwidmungsplan
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� Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 
2004

� Änderungen im 

Raumordnungsgesetz, 
Bebauungsgrundlagengesetz, 
Baupolizeigesetz und im 

Bautechnikgesetz

Was geschah seit 2002 in 
Salzburg weiters?
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Maßnahmen:
Hochwasserschutz-
Maßnahmengesetz

� Auch wesentliche Hochwasserabfluss- und –
rückhalteräume ausweisen und kennzeichnen im 
Flächenwidmungsplan (zusätzlich zu 
Gefahrenzonen und Hochwasserabflussgebiete 
nach wr. Bestimmungen)

� Auch wesentliche Hochwasserabfluss- und –
rückhalteräume von Verbauung freihalten

� Keine Widmung

� Keine Bauplatzerklärung
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Aktion „Sicheres Salzburg“ - Zukunftsdialog Hochwasser - 10. Oktober 2002

Bereich Kuchl

Foto: © LGK-Salzburg 12.08.2002
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Wesentliche 
Hochwasserabfluss- und 
Rückhalteräume

� Bekanntgabe (Festlegung) erfolgt von

� Fachabteilung Wasserwirtschaft

� Dienststellen der Wildbachverbauung

� Zukünftig –gelb-rote Zonen
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Aktion „Sicheres Salzburg“ - Zukunftsdialog Hochwasser - 10. Oktober 2002

Bereich Abtenau/Voglau

Foto: © LGK-Salzburg 12.08.2002
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Hochwasserschutz-
Maßnahmengesetz

� Nachträgliche Vorschreibung von 
Auflagen möglich

� aufschwimmsichere Öltanks

� Hochziehen der Kellerschächte

� Fußbodenoberkante mindestens 15 cm über 
HQ 100

(und nicht HQ 30 wie bisher)
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Aktion „Sicheres Salzburg“ - Zukunftsdialog Hochwasser - 10. Oktober 2002

Bereich Kuchl

Foto: BM Huber/Kuchl 12.08.2002
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Folder:
Hochwasser: 
Vorsorge bei 
Planung und 
Bau

Quelle: FA6/6, Wasserwirtschaft
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Nachträgliche 
Vorschreibungen

� Baupolizeigesetz - neu

Ergibt sich nach Erteilung der Baubewilligung oder 
Kenntnisnahme der Bauanzeige, dass das Bauvorhaben den 
dafür geltlichen Bauvorschriften trotz Einhaltung de r im 
Bescheid vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen 
nicht hinreichend entspricht und tritt dadurch eine  
Gefährdung für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder eine schwere  Beeinträchtigung der im § 1 
Abs 1 Ziff 1 - 6 des BauTG genannten Gesichtspunkte ei n, 
kann die Baubehörde andere oder zusätzliche Auflagen und 
Bedingungen vorschreiben , soweit dies zur Beseitigung der 
Gefährdung oder der schweren Beeinträchtigung 
erforderlich ist.
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Weitere Maßnahmen

� Raumordnungsgesetz 2004 und 2009

� Entschädigungslose Rückwidmung bei 
nachträglichem Eintreten eines 
Gefährdungsbereiches von Hochwasser, 
Lawinen, Murgängen, Steinschlag oder 
wesentliche Hochwasserabfluss- und 
Rückhaltefläche

� 5 Jahre unbebaut – grundsätzliche Voraussetzung
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Weitere Maßnahmen

� Ereigniskataster angelegt – zugänglich im SAGIS

gegen Vergesslichkeit!

� Errichtung von Biomasseheizwerken forciert

� 100 große Hackschnitzel-Heizwerke (Biomasse-
Heizkraftwerk Hallein erspart 20 Mio. Liter Heizöl)

� Mittersill hat sehr rasch ein Hackschnitzelheizwerk gebaut 
(nur 4 Monate für die Widmung)
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� Kuchl

� Golling

� Thalgau

� Stadt Salzburg

� Saalfelden – Urslau

� Mittersill

Schutzwasserbau weiterhin 
notwendig!

• Viele Schutzwasserwirtschaftliche 
Grundsatzkonzepte und

• hohe Investitionen in den Schutzwasserbau 
getätigt um bereits errichtete Siedlungen in 
Hochwasserabflussbereichen zu schützen
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Hochwasserschutz Stadt Salzburg
Bauvorhaben

Quelle: 
http://www.salzburg.gv.at; 
FA 6/6
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Hochwasserschutz Stadt Salzburg
Mayburgerkai

Foto: C. Wiesenegger, Fachabteilung 6/6
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Zunehmende Naturgefahren -
wo noch Defizite?

� Ausweisung der noch nicht erhobenen 
Anschlaglinien (20%)!

� bzw. lückenlose Umstellung auf 
Gefahrenzonenpläne

� Digitalisierung der Gefahrenzonenpläne (für 
Pinzgau, Pongau, Lungau von WLV vorhanden)

� Gefahrenzonenpläne werden bei uns via Internet
der gesamten Bevölkerung bewusst gemacht!
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Noch notwendig

� Mehr nachträgliche Vorschreibungen in den 
bereits bebauten Hochwasserabflussgebieten 
(Folder) durch Baubehörden!

� Schutz von bestehenden Siedlungen, die in HQ 30 –
Bereichen liegen – noch kräftige Investitionen 
notwendig

� Altenmarkt, usw. ..
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� Umstellung in den bereits bebauten Hochwasserabflussgebieten 
von Ölheizungen auf Fernwärme (wie Mittersill)

� Bessere Umsetzung der Vorgaben des LEP in den 
Regionalprogrammen und Räumlichen Entwicklungskonzepten 
zur Vorsorge der Abfluss- und Rückhalteflächen 

� Änderung des Wasserrechtsgesetzes – Bewilligungspflicht für 
Aufschüttungen in wesentlichen Hochwasserabfluss- und –
rückhaltebereichen! – steht aufgrund der Hochwasserrichtlinie

Zunehmende Naturgefahren -
wo noch Defizite
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Änderung WRG -
Hochwasserrichtlinie

� Deutschland: besondere Schutzvorschriften für 
festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100-
Bereiche) aufgenommen

� Keine neue Ausweisung von Baugebieten in Bauleitplänen

� Keine Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen

� Kein Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche

� Ausnahmen können von der Behörde genehmigt werden

� Wenn unmittelbar an bestehendem Bauland angrenzend

� Verlust an Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wi rd
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Änderung WRG

� Dzt. Vorschlag des Bundes:

� Hochwasserrisikomanagementpläne bis 22.12.2015 mittels 
Verordnung

� Dazu Planungen auf Grundlage HQ30, HQ 100 und HQ 300

Hochwasserrisikokarten

Hochwassergefahrenkarten

� Planung des Hochwasserrisikomanagements ist in den 
raumordnungsrechtlichen Planungen zu berücksichtigen

� Bereischaft das Aufschütten im HQ 100 (bis 2m tief) zu 
verhindern fehlt nach wie vor!
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•Extremereignisse nehmen zu,
Freihalten der Hochwasserabflussflächen 

wichtiger denn je!

Sorgen wir vor,

das nächste Hochwasser kommt bestimmt!

Danke!


